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Protokoll Monika Herzig, Parlamentsdienste (Traktanden 1 bis 4) 
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Beschlussfähigkeit Der Rat ist beschlussfähig. 
Ort  Rathaus Weinfelden 
Zeit 09.30 Uhr bis 11.20 Uhr 

Tagesordnung 
 
1. Umsetzung des revidierten Vormundschafts- bzw. Kindes- und 
 Erwachsenenschutzrechtes, Schaffung einer kantonalen Pflege- 
 kinderfachstelle sowie Umsetzung der Revision des Immobiliar- 
 sachen- und Grundbuchrechtes (08/GE 24/336) 
 1.1 B. Gesetz betreffend die Änderung des Einführungsgesetzes 
  zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 3. Juli 1991 
  Redaktionslesung, Schlussabstimmung Seite  4 
 1.2 A. Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des 
  Grossen Rates über die Besoldung des Staatspersonals (Besol- 
  dungsverordnung) vom 18. November 1998 
  Redaktionslesung, Schlussabstimmung Seite  6 
 1.3 C. Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des 
  Grossen Rates über die Gebühren der Strafverfolgungs- und Ge- 
  richtsbehörden vom 13. Mai 1992 
  Redaktionslesung, Schlussabstimmung Seite  7 
 1.4 D. Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über das Ge- 
  sundheitswesen (Gesundheitsgesetz) vom 5. Juni 1985 
  Redaktionslesung, Schlussabstimmung Seite  8 
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2. Änderung des Anwaltsgesetzes und des Einführungsgesetzes zum 
 Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Beurkundungskompetenz für Anwältin- 
 nen und Anwälte) (08/GE 25/337) 
 2.1 Teil II: Gesetz betreffend die Änderung des Einführungsgesetzes 
  zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch vom 3. Juli 1991 
  Redaktionslesung, Schlussabstimmung Seite  9 
 2.2 Teil I: Gesetz betreffend die Änderung des Anwaltsgesetzes vom 
  19. Dezember 2001 
  Redaktionslesung, Schlussabstimmung Seite 10 
 
3. Änderung der Geschäftsordnung des Grossen Rates des Kantons 
 Thurgau vom 22. März 2000 (08/VO 2/370) 
 2. Lesung   Seite 11 
 
4. Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die Strassenver- 
 kehrsabgaben vom 16. August 2006 (08/GE 29/398) 
 Eintreten, 1. Lesung Seite 12 
 
5. Antrag gemäss § 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates von 
 Josef Gemperle vom 11. Mai 2011 "Konzept Biomasse Thurgau" 
 (08/AN 17/351) 
 Beantwortung, Diskussion, Beschlussfassung Seite 27 
 
Erledigte 
Traktanden: 1 bis 5 
 
Entschuldigt: Badertscher Gabi, Uttwil Beruf 
  Grau Heidi, Zihlschlacht Beruf 
  Keller Markus, Märwil Gesundheit 
  Klöti Martin, Arbon Gesundheit 
  Kuttruff Roland, Tobel Beruf 
  Lohr Christian, Kreuzlingen Beruf 
  Zimmermann David, Braunau Ferien 
 
Verspätet erschienen: 
10.15 Uhr Nägeli Willy, Oberwangen Gesundheit 
 
Präsident: Speziell begrüsse ich auf der Tribüne die Schulklassen des Sekundarschul-
zentrums Grenzstrasse in Amriswil. 39 Schülerinnen und -schüler besuchen unter der 
Leitung ihres Lehrers, Kantonsrat Josef Brägger, unsere Grossratssitzung. Ich freue 
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mich, dass Sie sich heute Vormittag die Zeit nehmen, etwas über unser Staatswesen zu 
lernen. Schauen Sie uns über die Schultern und machen Sie sich Ihre eigenen Gedan-
ken über die angesprochenen Themen. Die Demokratie lebt vom Engagement aller. 

Ebenfalls willkommen heisse ich auf der Tribüne die interessierten Damen aus dem 
Kreis der CVP. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vormittag mit einem vertieften 
Einblick in einen Teil des Politikgeschehens unseres Kantons. 
 
Am 20. Februar 2012 ist alt Kantonsrat Josef Sauter aus Sulgen im 85. Altersjahr ge-
storben. Er gehörte dem Grossen Rat von 1976 bis 1992 als Mitglied der CVP-Fraktion 
an. Während seiner Mitgliedschaft hat er in 32 Spezialkommissionen mitgewirkt, wovon 
er zwei präsidierte. 1990 und 1991 war er Ersatzmitglied der Geschäftsprüfungskommis-
sion. Ich bitte Sie, dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken zu bewahren. 
 
Ich gebe Ihnen den folgenden Neueingang bekannt: 
- Thurgauer Wirtschaftsbarometer, Stand Februar 2012. 
 
Ich stelle die heutige Tagesordnung zur Diskussion. Stillschweigend genehmigt. 
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1. Umsetzung des revidierten Vormundschafts- bzw. Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechtes, Schaffung einer kantonalen Pflegekinderfachstelle sowie Um-
setzung der Revision des Immobiliarsachen- und Grundbuchrechtes 
(08/GE 24/336) 

 
1.1 B. Gesetz betreffend die Änderung des Einführungsgesetzes zum Schweizeri-

schen Zivilgesetzbuch vom 3. Juli 1991 
 
Redaktionslesung (Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission 

siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Kommissionspräsidentin Schnyder, SVP: Nicht nur inhaltlich, sondern auch redaktionell 
bildet das Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (Teil B) den wesent-
lichen Teil zur Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes. So war 
bereits die Vorbereitung auf die Sitzung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommissi-
on insofern aufwendig, als alle Verweise zum ZGB und zu anderen Gesetzen auf ihre 
Richtigkeit kontrolliert werden mussten. An zwei Stellen erlaubte sich die Gesetzge-
bungs- und Redaktionskommission, materiell leicht einzugreifen, um Klarheit zu schaf-
fen. In § 4 Ziff. 4 wurde die Nichtabänderbarkeit von Unterhaltsbeiträgen ergänzt, weil 
zum einen das ZGB es auch so vorsieht und zum andern sich die Nichtabänderbarkeit 
nicht auf die Unterhaltsverträge, sondern auf die Beiträge bezieht. In § 16 Abs. 2 wurde 
präzisiert, dass sich die Mitsprache der Gemeinden bei der Wahl der KESB-Mitglieder 
auf die vorgeschlagenen Kandidaten bezieht. Das war zwar von Anfang an klar und 
auch so gemeint, trotzdem soll für jede Gemeinde deutlich sein, dass sie nicht das 
Recht hat, sich zu allen Bewerbern zu äussern. Die restlichen Eingriffe der Gesetzge-
bungs- und Redaktionskommission bringen verständlichere Formulierungen hervor oder 
Anpassungen an das bestehende Gesetz, beispielsweise die Randtitel der §§ 16 bis 16e 
sowie 17 und 17a. Dabei kann noch darauf hingewiesen werden, dass im bestehenden 
EG ZGB keine weibliche Form verwendet wird, weshalb sie auch hier nicht Eingang ge-
funden hat. 
Diskussion - nicht benützt. 
 
 
Schlussabstimmung (Schlussfassung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Dem Gesetz betreffend die Änderung des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch vom 3. Juli 1991 wird mit 88:0 Stimmen zugestimmt. 
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Ermittlung des Behördenreferendums: Keine Stimme. 
 
Das Behördenreferendum ist nicht ergriffen worden. Das Gesetz unterliegt der fakultati-
ven Volksabstimmung. 
 
Damit ist der Auftrag aus der erheblich erklärten Motion erfüllt. 
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1.2 A. Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen Rates 
über die Besoldung des Staatspersonals (Besoldungsverordnung) vom 
18. November 1998 

 
Redaktionslesung (Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission 

siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Diskussion - nicht benützt. 
 
 
Schlussabstimmung (Schlussfassung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Der Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen Rates über die 
Besoldung des Staatspersonals (Besoldungsverordnung) vom 18. November 1998 wird 
mit 89:0 Stimmen zugestimmt. 
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1.3 C. Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen Rates 
über die Gebühren der Strafverfolgungs- und Gerichtsbehörden vom 13. Mai 1992 
 
Redaktionslesung (Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission 

siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Diskussion - nicht benützt. 
 
 
Schlussabstimmung (Schlussfassung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Der Verordnung betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen Rates über die 
Gebühren der Strafverfolgungs- und Gerichtsbehörden vom 13. Mai 1992 wird mit 
94:0 Stimmen zugestimmt. 
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1.4 D. Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über das Gesundheitswesen 
(Gesundheitsgesetz) vom 5. Juni 1985 

 
Redaktionslesung (Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission 

siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Diskussion - nicht benützt. 
 
 
Schlussabstimmung (Schlussfassung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Dem Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über das Gesundheitswesen (Ge-
sundheitsgesetz) vom 5. Juni 1985 wird mit 94:0 Stimmen zugestimmt. 
 
 
Ermittlung des Behördenreferendums: Keine Stimme. 
 
Das Behördenreferendum ist nicht ergriffen worden. Das Gesetz unterliegt der fakultati-
ven Volksabstimmung. 
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2. Änderung des Anwaltsgesetzes und des Einführungsgesetzes zum Schweize-
rischen Zivilgesetzbuch (Beurkundungskompetenz für Anwältinnen und An-
wälte) (08/GE 25/337) 

 
2.1 Teil II: Gesetz betreffend die Änderung des Einführungsgesetzes zum Schwei-

zerischen Zivilgesetzbuch vom 3. Juli 1991 
 
Redaktionslesung (Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission 

siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Diskussion - nicht benützt. 
 
 
Schlussabstimmung (Schlussfassung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Dem Gesetz betreffend die Änderung des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen 
Zivilgesetzbuch vom 3. Juli 1991 wird mit 110:2 Stimmen zugestimmt. 
 
 
Ermittlung des Behördenreferendums: Keine Stimme. 
 
Das Behördenreferendum ist nicht ergriffen worden. Das Gesetz unterliegt der fakultati-
ven Volksabstimmung. 
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2.2 Teil I: Gesetz betreffend die Änderung des Anwaltsgesetzes vom 19. Dezember 
2001 

 
Redaktionslesung (Fassung der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission 

siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Kommissionspräsidentin Schnyder, SVP: Die Änderungen in Teil I beschränken sich auf 
Kleinigkeiten. Mit Blick auf die anderen Titel im Anwaltsgesetz wurde jener nach § 4 ge-
kürzt. In § 4d Abs. 1 wurde aus dem Original eine Originalurkunde gemacht. Zudem ist 
das Wort "hinsichtlich" bei den Mitgliedern der Gesetzgebungs- und Redaktionskommis-
sion auf wenig Gegenliebe gestossen, so dass es in den §§ 4a und 4d ersetzt wurde.  
Diskussion - nicht benützt. 
 
 
Schlussabstimmung (Schlussfassung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
Dem Gesetz betreffend die Änderung des Anwaltsgesetzes vom 19. Dezember 2001 
wird mit 110:2 Stimmen zugestimmt. 
 
 
Ermittlung des Behördenreferendums: Keine Stimme. 
 
Das Behördenreferendum ist nicht ergriffen worden. Das Gesetz unterliegt der fakultati-
ven Volksabstimmung. 
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3. Änderung der Geschäftsordnung des Grossen Rates des Kantons Thurgau 
vom 22. März 2000 (08/VO 2/370) 

 
2. Lesung (Fassung nach 2. Lesung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
I. 
Diskussion - nicht benützt. 
 
II. 
Diskussion - nicht benützt. 
 
Anhang zu § 3: Formeln für das Amtsgelübde vor dem Grossen Rat 
Diskussion - nicht benützt. 
 
Präsident: Wir haben die Geschäftsordnung des Grossen Rates des Kantons Thurgau 
in 2. Lesung durchberaten. Möchte jemand auf einen Paragraphen zurückkommen? Das 
ist nicht der Fall. 
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4. Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die Strassenverkehrsabga-
ben vom 16. August 2006 (08/GE 29/398) 

 
Eintreten 
 
Präsident: Den Kommissionsbericht zu diesem Geschäft haben Sie vorgängig erhalten. 
Für die Tribünenbesucher liegen Kopien auf. 
 
(Schriftliche, nicht vorgelesene Ausführungen) 
Zusammensetzung der Kommission: Kathrin Erni, Wäldi (Präsidentin); Thomas Baum-
gartner, Steckborn; Konrad Brühwiler, Frasnacht; Armin Eugster, Bürglen; Daniel Frisch-
knecht, Romanshorn; Roman Giuliani, Diessenhofen; René Gubler, Frauenfeld; Max 
Möckli, Schlatt; Andreas Niklaus, Amriswil; Norbert Senn, Romanshorn; Christof Stutz, 
Sirnach; Thomas Thalmann, Güttingen; Dr. Bernhard Wälti, Freidorf; Robert Zahnd, 
Frauenfeld; Fritz Zweifel, Scherzingen. 
Vertreter des Departementes: Regierungsrat Dr. Claudius Graf, Chef DJS; Regierungs-
rat Dr. Jakob Stark, Chef DBU; Ernst R. Anderwert, Geschäftsführer Strassenver-
kehrsamt; Claudia Mathias, Stv. Generalsekretärin DBU; Rahel Widmer, Rechtsdienst 
DJS (Protokollführung). 

Die Kommission zur Vorberatung des Gesetzes betreffend die Änderung des Gesetzes 
über die Strassenverkehrsabgaben vom 16. August 2006 (SVAG; RB 741.1) behandelte 
die Vorlage in einer Sitzung und dankt den Vertretern der Departemente für Justiz und 
Sicherheit (DJS) sowie Bau und Umwelt (DBU) für die Begleitung der Verhandlungen. 

Die vorberatende Kommission beschloss mit 10:3 Stimmen, auf die Gesetzesvorlage 
einzutreten. Die Gesetzesvorlage wurde schliesslich in der regierungsrätlichen Fassung 
mit 10:3 Stimmen angenommen. 

Die beantragte Gesetzesänderung bezweckt die langfristige Sicherstellung der Finanzie-
rung von Bau, Betrieb und Unterhalt der geplanten Oberlandstrasse (OLS). Sie ist somit 
als eigentliche Finanzierungsvorlage zu verstehen und tangiert daher auch nur die 
massgebenden Tarifbestimmungen im SVAG (§§ 7, 9 und 10). 
Während der Regierungsrat davon ausgeht, dass die Finanzierung der Bodensee-Thur-
talstrasse (BTS) vom Bund getragen würde, wären die Kosten der OLS vom Kanton 
Thurgau mit eigenen Mitteln zu "stemmen". Nach derzeitigem Wissensstand ist für die 
OLS mit Kosten von rund 220 Millionen Franken zu rechnen. 
Das bestehende Finanzierungssystem für den kantonalen Strassenbau hat sich in den 
vergangenen zehn Jahren bewährt. Ein so grosser "Brocken", wie ihn die OLS darstellt, 
ist hingegen mit dem bestehenden System nicht zu bewältigen, weshalb eine neue Fi-
nanzierungsquelle erschlossen oder eine bestehende erweitert werden muss. Es zeigte 
sich, dass der überwiegende Teil der Einnahmen für den Strassenbau aus den Stras-
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senverkehrsabgaben resultierte. Die Strassenverkehrsabgaben bieten sich aufgrund ih-
rer verursachergerechten Erhebung geradezu an, um mittels einer Tariferhöhung Mehr-
einnahmen zu generieren. Es wurde errechnet, dass über den Betrachtungszeitraum 
von 2020 bis 2060 mit 10 % höheren Bruttoeinnahmen aus den Strassenverkehrssteu-
ern sowohl die Investitionen sowie die Unterhalts- und Betriebskosten für die OLS als 
auch das übrige Kantonsstrassennetz nachhaltig finanziert werden können. 

In der Eintretensdebatte zeigte sich schnell ein klares Bild: Diejenigen Kommissionsmit-
glieder, welche die Strassenbauprojekte BTS/OLS befürworten, votierten für Eintreten. 
Jene Kommissionsmitglieder, die den Strassenbauvorhaben BTS/OLS skeptisch gegen-
überstehen, sprachen sich aus grundsätzlichen Überlegungen gegen ein Eintreten aus. 
Hierbei handelte es sich jedoch um eine klare Minderheit. 
Die Kommissionsmitglieder begrüssten mit grossem Mehr den verursachergerechten 
Ansatz des Finanzierungsvorschlages. Eine Mehrheit der Kommission befürwortete des 
Weiteren ausdrücklich den Zeitpunkt der Vorlage. Dieser sei keinesfalls verfrüht, son-
dern zeuge im Gegenteil von Weitsicht des Regierungsrates und zeige auch dem 
Stimmbürger ehrlich und transparent auf, was Sache sei. Die Änderung trete zudem erst 
nach dem Baubeschluss in Kraft. Auch der vorgeschlagene Verzicht auf die Erhebung 
von Gemeindebeiträgen für die OLS fand mehrheitlich Anklang. Im Weiteren wurde die 
Zweckgebundenheit der Vorlage ausdrücklich begrüsst und herausgestrichen, dass der 
Steuererhöhung ein Gegenwert in Form einer besseren Verkehrserschliessung gegen-
überstehe. Es wurde zudem mehrfach darauf hingewiesen, dass die Inkraftsetzung der 
revidierten Tarifbestimmungen erst und nur nach dem Baubeschluss erfolge. Ferner 
wurde die Frage aufgeworfen, was mit der Vorlage bei einem negativen Volksentscheid 
geschehe. Der Regierungsrat versprach, die Gesetzesänderung in diesem Fall mittels 
einer kleinen Gesetzesvorlage wieder aufzuheben. 
Eine Kommissionsminderheit sah in den Strassenbauprojekten eine Missachtung des 
Volkswillens. Sie wies darauf hin, dass Alternativen zum Projekt BTS/OLS bestünden, 
diese jedoch nicht diskutiert würden. Der Zeitpunkt der Vorlage wird als verfrüht erach-
tet, der Bund habe soeben erst eine Erhöhung der Autobahnvignette auf Fr. 100.-- an-
gekündigt. Die weiteren Entwicklungen seien daher zuerst abzuwarten. Es sei im Übri-
gen  - vor allem aus ökologischer Sicht -  nicht unbedingt positiv zu werten, dass der 
Kanton Thurgau die sechstgünstigsten Strassenverkehrsabgaben der Schweiz habe. Die 
Erhöhung der Strassenverkehrsabgaben um 10 % sei zudem nicht ausreichend, um die 
Finanzierung sicherzustellen. 
Die Kommissionsmitglieder beschlossen mit 10:3 Stimmen, auf die Gesetzesvorlage 
einzutreten. 
 
Präsident: Das Wort hat zuerst die Kommissionspräsidentin für ihre einleitenden Be-
merkungen zum Eintreten. 
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Kommissionspräsidentin Erni, GP: Ich möchte mich bei den Kommissionsmitgliedern 
dafür entschuldigen, dass ich den Entwurf des Kommissionsberichtes vor dem Ab-
schluss nicht zur Stellungnahme habe zirkulieren lassen. Es handelt sich um ein Verse-
hen meinerseits. Ich habe nicht beachtet, dass dies meine Aufgabe gewesen wäre. Die 
vorberatende Kommission behandelte die Vorlage in einer Sitzung und dankt den Vertre-
tern der Departemente für Bau und Umwelt sowie für Justiz und Sicherheit für die Be-
gleitung und die ausführlichen Erklärungen. Die vorliegende Gesetzesänderung be-
zweckt die langfristige Sicherstellung der Finanzierung von Bau und Unterhalt der ge-
planten OLS mittels einer Erhöhung der Strassenverkehrsabgaben. Die Ansätze der va-
riablen und der pauschalen Verkehrssteuer gemäss §§ 7 bis 10 des Gesetzes über die 
Strassenverkehrsabgaben sollen dabei um ca. 10 % erhöht werden. Die Finanzierungs-
vorlage ist einerseits verursachergerecht und andererseits zweckgebunden. Sie tritt so-
mit erst und ausschliesslich im Falle eines Baubeschlusses in Kraft. Ein Baubeschluss 
des Grossen Rates erfolgt nur bei einem positiven Resultat der Volksabstimmung. Sollte 
das Volk der OLS eine Abfuhr erteilen, wird die vorliegende Gesetzesänderung nicht in 
Kraft treten, auch nicht zu einem anderen Zweck. Die Kommission beschloss mit 
10:3 Stimmen, auf die Gesetzesvorlage einzutreten. 
 
Möckli, FDP: Die FDP sieht die Notwendigkeit der beiden Strassen BTS und OLS für die 
wirtschaftliche Entwicklung des Oberthurgaus. Darum sind wir einstimmig für Eintreten. 
Wir können auch einer Erhöhung der Verkehrssteuer um 10 % zustimmen, wie vorgese-
hen allerdings erst ab Baubeschluss der OLS durch den Grossen Rat, ansonsten es 
keine Erhöhung gibt. So sollen auch weiterhin alle Kantonsstrassen vom Strassenver-
kehr finanziert werden. 
 
Giuliani, SP: Mit der verlangten Erhöhung der Strassenverkehrsabgaben um 10 % soll 
die langfristige Finanzierung von Bau, Betrieb und Unterhalt der geplanten Ober-
landstrasse sichergestellt werden. Die revidierten Tarife treten zum Zeitpunkt eines all-
fälligen Baubeschlusses der OLS durch den Grossen Rat in Kraft. Grundsätzlich steht 
die SP hinter einer zweckgebundenen Finanzierung von Strassenbauprojekten. Bei der 
BTS und der OLS sieht dies insofern anders aus, als es sich bei diesen Strassen um ei-
gentliche Neubauprojekte und somit um Parallelstrassen und nicht um Strassenausbau-
ten oder Umfahrungen handelt. Neue Hochleistungsstrassen zerschneiden Landstriche. 
Es sind Beton- und Asphaltbänder, die sich unnatürlich durch eine Landschaft ziehen. 
Es sind nicht Strassen, die über Generationen wachsen. Es sind auf dem Reissbrett 
entstandene Projekte, die zu einer weiteren Zersiedelung unseres Kantons verhelfen. Es 
sind zwei Strassenbauprojekte, die zusätzliches Land verschwenden. Es wird kein 
Quadratmeter der bestehenden Verbindungsstrassen rückgebaut. Einen massvollen 
Umgang mit unserem nicht regenerierbaren Boden sehen wir anders. Schnellstrassen 
ziehen nicht nur Mehrverkehr an, neue Strassen ziehen langfristig Bauten, Industrien 
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und Wohnsiedlungen an. Die bereits vorhandenen Gewerbebetriebe, Wohnungen und 
Häuser an den bestehenden Strassen bleiben aber. So entsteht eine parallele "Perlen-
kette", die weder ökologisch noch ökonomisch nachhaltig und zukunftsorientiert ist. Es 
gilt, unseren Kanton mit den für Schweizer Verhältnisse noch intakten Weiten und Frei-
räumen weiterhin zu erhalten. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir in der Pflicht ste-
hen, unseren nächsten Generationen eine möglichst intakte, unverdorbene Natur und 
Landschaft weiterzugeben. Wir kennen die Zahlen: Jede Sekunde wird in der Schweiz 
ein Quadratmeter Land verbaut. In den letzten zwölf Jahren haben wir im ganzen Land 
soviel Boden mit Gebäuden, Strassen, Eisenbahnlinien und Infrastrukturen verbaut wie 
der Kanton Schaffhausen gross ist. Wo führt das hin? Das ist für mich sehr beängsti-
gend. Es scheint, dass die Vorlage äusserst dringend ist. Es wird Druck seitens des Re-
gierungsrates aufgebaut, der für mich nicht akzeptabel ist und nichts mit Fairness zu tun 
hat. Weder standen der vorberatenden Kommission Zahlen zur Finanzierung respektive 
Baukostenberechnungen zur Verfügung noch wurden die alternativen Ausbauprojekte 
seriös geprüft. Es wird seitens des Regierungsrates auf die Kontrollrechnung der Finan-
zierung durch Dr. oec. Christoph Tobler hingewiesen. Sind diese Kontrolle und dieser 
Bericht unabhängig? Ich kann es nicht bestätigen, da die Zeit zwischen Kommissionssit-
zung (notabene einer einzigen Sitzung zu einer Finanzierung von geschätzten 220 Millio-
nen Franken) und Ratssitzung für eine halbwegs seriöse Überprüfung schlichtwegs zu 
kurz war. In Anbetracht weniger Fahrzeitminuten, die allenfalls mit den neuen Strassen 
eingespart werden können, ist die grosse Mehrheit der SP-Fraktion klar gegen die vor-
liegenden Strassenbauprojekte. Der Preis dafür ist einfach zu hoch. Der direkte Zusam-
menhang der Finanzierung der OLS mit der Erhöhung der Strassenverkehrsabgaben 
und der Zeitpunkt der Tarifanpassungen zwingen uns dennoch, mehrheitlich auf die Vor-
lage einzutreten. Wir werden aber in der Detailberatung einen Antrag auf Rückweisung 
an die vorberatende Kommission stellen.  
 
Frischknecht, EVP/EDU: Um die mittlerweile angespannte Verkehrssituation in den 
Gemeinden direkt am Bodensee zu entlasten und eine verkehrsstrategische Entlas-
tungsachse zu erhalten, wurde die Oberlandstrasse entwickelt. Bei Projekten in der 
Grössenordnung von 220 Millionen Franken mit benötigtem Kulturland gibt es natürlich 
Vor- und Nachteile, die einander gegenübergestellt werden müssen, um eine Entschei-
dung zu treffen. Doch darum geht es heute nicht, sondern lediglich, in Bezug auf die 
OLS über ein entsprechendes Finanzierungsmodell zu entscheiden. Der in der vorbera-
tenden Kommission behandelte Finanzierungsvorschlag simmt uns deshalb positiv, weil 
er einen verursachergerechten Ansatz hat. Über die Erhöhung der Verkehrssteuer finan-
ziert und sichert der Strassenbenützer langfristig den Bau, Betrieb und Unterhalt der 
Oberlandstrasse. In der Kommission wurde auch darüber diskutiert, den Ansatz von 
10 % auf 20 % zu erhöhen, was immer noch sehr moderat im Vergleich zu den sonsti-
gen Betriebskosten eines Fahrzeuges wäre, weshalb wir diesem Vorschlag durchaus 
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Sympathien entgegenbringen können. Aber erstens sind die Berechnungen von mehre-
ren Fachinstanzen erstellt und kontrolliert worden, und zweitens können wir nicht auf 
Vorrat Abgaben erheben. Zudem konnte hinsichtlich der bevorstehenden Abstimmung 
nicht vollständig widerlegt werden, dass der Bürger 20 % als zu hoch empfinden und 
sich demzufolge negativ positionieren würde. Aufgrund der positiven Beurteilung der 
Kommissionsarbeit und des vorliegenden verursachergerechten Finanzierungsvorschla-
ges von 10 % ist die EVP/EDU-Fraktion grossmehrheitlich für Eintreten. 
 
Kappeler, GP: Die Grüne Fraktion lehnt die Gesetzesänderung ab und beantragt des-
halb, auf die Vorlage nicht einzutreten. Aus unserer Sicht sprechen vor allem zwei 
Gründe gegen eine Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer. 1. Die Steuererhöhung, zweck-
gebunden für den Bau der OLS, ist unseres Erachtens nicht zielführend. Wir kommen 
nicht darum herum, auch über die OLS zu sprechen. Wir haben auf der Achse Münster-
lingen - Bottighofen - Kreuzlingen ein hohes Verkehrsaufkommen. Hier befinden sich 
Spital mit 1'000 Parkplätzen, Migros mit 500 Parkplätzen, Coop mit 300 Parkplätzen, 
Lidl, Müller, Strellson, Strandbad, verschiedene Sportanlagen, Bodensee-Arena mit 
600 Parkplätzen usw. Keine Fachangestellte Gesundheit fährt von Kreuzlingen über 
Lengwil nach Münsterlingen zur Arbeit, kein Kunde von Kreuzlingen über den Seerücken 
in das Ziilcenter, kein Badegast aus Konstanz über die OLS in das Strandbad, niemand 
von Bottighofen via Lengwil nach Kreuzlingen zur Arbeit. Auf dieser Achse gibt es über 
80 % Binnen- oder Ziel-/Quellverkehr, den man einfach nicht auf den Seerücken hinauf 
verlagern kann. Es wäre viel besser, wenn man den Verkehr dort verflüssigen würde, wo 
er tatsächlich fliesst. Problematische Knoten gilt es zu entflechten, nötigenfalls mit Tie-
ferlegungen. Ich bin mir sicher, dass sich zwischen Münsterlingen und Kreuzlingen für 
die Hälfte der 220 Millionen Franken, von denen wir sprechen, sehr viel Sinnvolles und 
sogar Schönes bauen liesse. Die OLS ist aber nicht nur nicht zielführend, sondern auch 
schädlich. Gegen den so genannten Nordtunnel argumentiert das Departement für Bau 
und Umwelt meiner Meinung nach zu Recht mit dem Siedlungs- und Entwicklungsdruck, 
den dieser Tunnel im Kemmental, diesem intakten ländlichen Raum, auslösen würde. 
Dasselbe gilt aber in viel höherem Mass für den Seerücken: Herrliche Aussicht auf den 
Bodensee, schönstes Naherholungsgebiet, bestes Landwirtschaftsland. Ich habe ausge-
rechnet, dass man über die Spange Bätershausen und die OLS von Winterthur in 
25 Autominuten in Schönenbaumgarten und in knapp einer halben Stunde in Langri-
ckenbach sein kann. Auf dem Seerücken wird ein enormer Siedlungsdruck aufgebaut, 
der mit der OLS programmiert ist. Wollen wir das - entgegen den Grundsätzen unseres 
Richtplanes? 2. Die Finanzierung ist aus unserer Sicht abenteuerlich optimistisch. Von 
den 4,5 Millionen Franken an Mehreinnahmen bleiben nach Abzug für Unterhalt und Be-
trieb 1,9 Millionen pro Jahr, um ein Bauwerk von 220 Millionen Franken zu finanzieren. 
Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, und das ist uns allen klar. Deshalb rechnet das DBU 
auch mit bis in das Jahr 2060 steigenden Erträgen aus der Strassenverkehrsabgabe. 



 Protokoll des Grossen Rates vom 29. Februar 2012 

 76/17 

Nur hat auch die so genannte revidierte Prognose im Bericht drei Haken: Erstens zu 
glauben, dass die Einnahmen kontinuierlich steigen würden, von heute 50 Millionen im 
Jahr auf beispielsweise 57 Millionen im Jahr 2030 und 61 Millionen im Jahr 2060, ist an-
gesichts der Sättigung des Fahrzeugbestandes, der zunehmenden Überalterung unserer 
Bevölkerung, der Trendwende hin zu kleineren Hubraumvolumen und zu steuerlich be-
günstigten ökologischen Fahrzeugen zweckoptimistisch. Zweitens geht das DBU davon 
aus, dass die ganzen prognostizierten Zuwächse dem Projekt OLS zugeschrieben wer-
den. Bei einem angenommen steigenden Gesamtverkehr auf unseren Strassen muss 
doch aber auch vermehrt Geld für Sanierungs- und Neubauvorhaben in anderen Kan-
tonsteilen vorhanden sein. Drittens sind ein Abschreibungszeitraum von vierzig Jahren 
und insbesondere eine Prognose bis in das Jahr 2060 einfach nicht seriös. Was wissen 
wir schon über das Jahr 2055? Sicher nichts, was die Erträge der Motorfahrzeugsteuer 
anbelangt. Am ehesten wohl, dass das Erdölzeitalter zu Ende sein wird beziehungswei-
se Erdölprodukte unerschwinglich teuer, dass der Unterhalt der Infrastrukturen und die 
Sicherung der Gesundheits- und Altersvorsorge den Staat vor riesige Probleme stellen 
werden. Sagen Sie bitte nein zur Vorlage und damit zu einer Strasse, die keine Proble-
me löst, sondern neue schafft. 
 
Thalmann, SVP: Ich spreche im Namen der SVP-Fraktion, die einstimmig für Eintreten 
auf die Gesetzesänderung ist. 220 Millionen Franken soll uns die Oberlandstrasse kos-
ten und eine schnellere Verbindung zwischen Kreuzlingen und Oberaach ermöglichen. 
Nachdem die Signale aus Bern immer mehr dafür sprechen, dass die Bodensee-Thurtal-
strasse durch den Bund finanziert wird, muss sich der Kanton lediglich noch mit den 
Baukosten der OLS auseinander setzen. Das Geld für die OLS will der Kanton mit der 
vorliegenden Gesetzesänderung beschaffen. Um 10 % soll die Motorfahrzeugsteuer an-
gehoben werden, um damit die langfristige Sicherstellung der Finanzierung von Bau, Be-
trieb und Unterhalt der Oberlandstrasse zu erreichen. Wir reden hier von einer sehr hu-
manen Steuererhöhung, die absolut verursachergerecht daherkommt und somit auch 
von einer breiten Bevölkerung getragen werden kann. Zudem hat die frühzeitige, offene 
und transparente Vorgehensweise des Regierungsrates, eine Gesetzesänderung für die 
Finanzierung der OLS schon vor der Abstimmung so weit aufzugleisen, aus meiner Sicht 
wirklich nur lobende Worte verdient. Betrachten wir die Zweckgebundenheit der Vorlage, 
ist zu begrüssen, dass die Inkraftsetzung der revidierten Tarifbestimmungen erst und nur 
nach dem Baubeschluss erfolgt. Sollte im herbstlichen Urnengang kein Ja zur OLS re-
sultieren, würde der Regierungsrat die Gesetzesänderung mittels einer kleinen Vorlage 
wieder aufheben. Mir liegt immer noch der Satz von Regierungsrat Dr. Jakob Stark in 
den Ohren: "Wer Strassen baut, leitet Verkehr." In diesem Sinn hoffe ich, dass im Hin-
blick auf die kommende Abstimmung über die Oberlandstrasse ein fairer und sachlicher 
Abstimmungskampf geführt werden kann. 
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Eugster, CVP/GLP: Für die CVP/GLP-Fraktion ist es eine kluge, ehrliche und voraus-
schauende Politik, dass vor der Volksabstimmung über die beiden Strassenprojekte BTS 
und OLS deren Finanzierung aufgezeigt wird. Darum ist die CVP/GLP-Fraktion ohne 
Gegenstimme für Eintreten. Sie ist aber gegen die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer 
um 20 %. Für uns sind die in der Botschaft aufgeführten Zahlen fundiert, aussagekräftig 
und vor allem vertrauenswürdig. Die Vorlage hat einen wesentlichen Einfluss auf das 
Strassenkonzept: Wenn wir heute auf die Gesetzesänderung eintreten und ihr in der 
Folge zustimmen, verlieren die Gegner eines der ganz wichtigen Argumente, nämlich 
dass die Finanzierung nicht gesichert sei. 
 
Kommissionspräsidentin Erni, GP: Zu Kantonsrat Giuliani: Die Reflexionszeit zwischen 
der 1. und der 2. Lesung in der vorberatenden Kommission war tatsächlich kurz, nämlich 
nur eine Pause von zwanzig Minuten. Auf meine Frage, ob es Einwände gegen die 
Durchführung der 1. und 2. Lesung am gleichen Tag gebe, hat sich aber leider niemand 
gemeldet. Ich finde es schade, dass dies erst jetzt bemängelt wird. Ich kann die Beweg-
gründe von Kantonsrat Giuliani durchaus nachvollziehen. Vor allem hat Regierungsrat 
Dr. Jakob Stark eine Einladung ausgesprochen, die Zahlen auf dem Departement noch 
genauer anzuschauen. Der Grosse Rat muss nun darüber entscheiden, ob mehr Zeit zur 
Verfügung stehen soll, um die Zahlen zu überprüfen. 
 
Regierungsrat Dr. Stark: Es ist natürlich verlockend, uns an dieser Stelle auf die ganze 
Strassendiskussion einzulassen. Ich werde mich aber ebenfalls zurückhalten. Heute 
geht es um die Finanzierung. Ich bin mir fast sicher, dass wir kritisiert worden wären, 
wenn wir keine Finanzierung aufgezeigt hätten. Jetzt zeigen wir eine Finanzierung auf, 
und wir werden trotzdem kritisiert. Ich behaupte, dass es uns nie gelingen wird, die Kriti-
kerinnen und Kritiker zufrieden zu stellen, und zwar nach dem Motto: Man schlägt den 
Sack und meint den Esel. Man ist gegen die OLS und schlägt die Finanzierung. Die 
Strassenfinanzierung ist eine Spezialfinanzierung. Darin sind überhaupt keine Steuermit-
tel enthalten, sondern Bundesgelder, Strassenverkehrsabgaben usw. Es geht um etwa 
60 bis 70 Millionen Franken, die jedes Jahr hereinkommen und wieder ausgegeben wer-
den. Wir schreiben alles zu 100 % ab, und jeder, der von Buchhaltung etwas versteht, 
weiss, dass eine solche Rechnung ausserordentlich gesund ist. Dieses System finan-
ziert das gesamte Thurgauer Strassen-, Veloweg-, Wanderweg- und Fusswegnetz, und 
darin bauen wir die OLS ein und die Hauptstrasse von Bonau nach Arbon aus. Mit einer 
dauernden Erhöhung um 4 bis 5 Millionen Franken ist es möglich, das System im 
Gleichgewicht zu halten, und zwar langfristig. Meines Erachtens gehen einige Ratsmit-
glieder von einer falschen Annahme aus. Wir erhöhen die Strassenverkehrsabgaben 
nicht mit dem Zweck, sie nach der Finanzierung der OLS wieder zu senken. Wir erhöhen 
das Volumen dauerhaft. Ich habe nicht im Sinn, abzutreten, und wenn es zum Bau der 
Oberlandstrasse kommt, möchte ich Ihnen sagen können, dass Finanzierung und Kos-
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tenermittlung stimmen. Wir haben auch noch eine Plausibilitätskontrolle durchführen 
lassen und sind der Ansicht, dass die Zahlen sehr robust sind. Alle Annahmen haben wir 
immer am unteren Rand getroffen, und bei den Ausgaben haben wir ein Wachstum von 
1 % pro Jahr eingerechnet. Vielleicht war es ein Fehler, dieses Problem Dr. oec. Chris-
toph Tobler zu unterbreiten, weil er wegen seiner Parteizugehörigkeit unter Umständen 
als befangen wahrgenommen wird. Ich habe ihn als Ökonom gefragt und weiss, dass er 
viel von öffentlichen Finanzen versteht. Seinen Bericht können Sie ebenfalls einsehen. 
Darin kommt er zum Schluss, dass die Zahlen korrekt sind. Ich bitte Sie, der vorgeschla-
genen Finanzierung zuzustimmen. Über die Grundsatzfrage, ob die beiden Strassenpro-
jekte sinnvoll sind oder nicht, müssen wir in vierzehn Tagen diskutieren. 
 
Regierungsrat Dr. Graf: Als für das Gesetz sachlich zuständiger Departementschef 
muss ich feststellen, dass die Gesetzesmechanik in der Eintretensdebatte unbestritten 
geblieben ist und keinerlei Fragen dazu gestellt worden sind. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 

Eintreten ist bestritten, wird aber mit grosser Mehrheit beschlossen. 
 
 
1. Lesung (Fassung der vorberatenden Kommission siehe Anhang zum Protokoll) 
  (Fassung nach 1. Lesung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
(Schriftliche Ausführungen der Kommissionspräsidentin) 
In der Detailberatung wurde der Änderungsantrag gestellt, die Strassenverkehrsabgaben 
um insgesamt 20 % zu erhöhen, und es wurden entsprechende Berechnungen verteilt. 
Die beantragte Erhöhung bezwecke nicht, die Hürde der Volksabstimmung zu erhöhen, 
sondern es werde aufgrund der durchgeführten Berechnungen bezweifelt, dass eine Er-
höhung um 10 % wirklich ausreichend sei. Grossmehrheitlich wurde hingegen ausge-
führt, dass man Vertrauen in die regierungsrätlichen Zahlen habe und eine Erhöhung um 
10 % als ausreichend erachte. Der Regierungsrat wies darauf hin, dass sich eine Ar-
beitsgruppe ein halbes Jahr intensiv mit den Berechnungen beschäftigt habe, Dr. oec. 
Christoph Tobler die Zahlen zudem auf Herz und Nieren geprüft habe und die Zahlen 
daher als plausibel und robust angesehen werden könnten. Der Änderungsantrag basie-
re zudem offensichtlich auf einem anderen Ansatz und gehe von einer befristeten Erhö-
hung aus, wogegen die regierungsrätliche Lösung unbefristet sei. Der Änderungsantrag 
wurde mit 11:2 Stimmen abgelehnt. 
Des Weiteren wurde von einem Kommissionsmitglied darauf hingewiesen, dass in einer 
Vernehmlassung die Bedingung geäussert worden sei, den Anteil der Schwerverkehrs-
abgabe, die der Kanton erhalte, für den Strassenverkehr zu erhöhen und den Anteil für 
den öffentlichen Verkehr auf maximal 20 % zu kürzen. Im Kanton Thurgau finde im Ver-
gleich zu anderen Kantonen eine extreme Umverteilung statt, die es zu beseitigen gelte. 
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Anhand eines vorbereiteten Factsheets erläuterte der Regierungsrat die Verwendung 
der LSVA im Kanton Thurgau und wies insbesondere auf die Auswirkungen einer Ände-
rung des Verteilschlüssels hin. Eine Reduktion des ÖV-Anteils auf 10 % würde bei-
spielsweise dazu führen, dass der Kanton sowie die Gemeinden mehr allgemeine Mittel 
für die Abgeltungskosten an den öffentlichen Regionalverkehr einsetzen müssten und 
der indirekte Gemeindeanteil an den LSVA-Erträgen entsprechend sinken würde. Die 
Erhöhung beim motorisierten Individualverkehr (MIV) hingegen flösse in die Spezialfi-
nanzierung kantonaler Strassenbau, die nicht durch allgemeine Staatsmittel gespiesen 
werde. Der Regierungsrat bat darum, die vorgebrachte Bedingung nicht mit der Vorlage 
zu verknüpfen, da vom Gesetz her kein Zusammenhang bestehe, und bot an, die Frage 
mit der Arbeitsgruppe betreffend Aufgaben- und Finanzenverteilung Kanton/Gemeinden 
zu diskutieren. 
Schliesslich wurde ein Antrag auf Indexierung der Strassenverkehrsabgabetarife gestellt, 
um der Teuerung Rechnung zu tragen und die Finanzierung auch in Bezug auf diesen 
Aspekt sicherzustellen. Seitens des Strassenverkehrsamtes wurde indes zu bedenken 
gegeben, dass eine Indexierung im Ein-Komma-Bereich beginne und sich folglich für die 
Bürger keine vernünftigen und plausiblen Zahlen mehr präsentieren liessen. Ein üblicher 
Index biete Schwierigkeiten in der Umsetzung. Auch von Seiten des Regierungsrates 
wurde ergänzt, dass eine Teuerungsklausel nicht praktikabel wäre und im Übrigen der 
Teuerung auch schon mit der Erhöhung des Fahrzeugbestandes zu einem gewissen Teil 
Rechnung getragen worden sei. Es wurde hingegen nicht ausgeschlossen, dass allen-
falls zu gegebener Zeit über eine Indexklausel nachgedacht werden müsse. Die bean-
tragte Indexierung der Strassenverkehrsabgaben wurde mit 9:3 Stimmen bei 1 Enthal-
tung abgelehnt. 
Weiter wurde erneut diskutiert, wie sichergestellt werden könne, dass die Gesetzesän-
derung auch aufgehoben werde, falls kein Baubeschluss erfolge. Der Regierungsrat er-
läuterte, dass es zuerst einen Netzbeschluss brauche und bei positiv ausfallender Volks-
abstimmung schliesslich der Baubeschluss mit Kreditantrag vom Grossen Rat geneh-
migt werden müsse (vergleiche § 15 Abs. 1 StrWG; RB 725.1). Erst nach dem Baube-
schluss des Grossen Rates trete die Gesetzesänderung in Kraft. Falls kein Baube-
schluss erfolge, trete die Gesetzesänderung zwar selbstverständlich nicht in Kraft, doch 
brauche es grundsätzlich nochmals eine Vorlage, um das "Papier" wieder aufzuheben; 
ein Automatismus sei nicht möglich. Der Regierungsrat versprach, in einem solchen Fall 
um eine formell korrekte Aufhebung der Gesetzesänderung bemüht zu sein. 
In der Schlussabstimmung wurde die Vorlage zur Änderung des Gesetzes über die 
Strassenverkehrsabgaben in der regierungsrätlichen Fassung mit 10:3 Stimmen ange-
nommen. 
 
Kommissionspräsidentin Erni, GP: Die vorberatende Kommission hat über die Geset-
zesvorlage in der Detailberatung rege und intensiv diskutiert. Die einzelnen Diskussions-
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punkte sind im Kommissionsbericht enthalten, weshalb ich darauf nicht mehr näher ein-
gehen möchte. Die regierungsrätliche Finanzierungsvorlage und die entsprechenden Be-
rechnungen wurden grossmehrheitlich als solide und robust angesehen, um eine nach-
haltige Finanzierung der OLS zu garantieren. 
 
Dr. Wälti, SP: Im Namen der SP-Fraktion stelle ich den Antrag, die Vorlage an die vor-
beratende Kommission zurückzuweisen. In einer weiteren Kommissionssitzung soll 
transparent und offen über die Finanzierung der OLS informiert werden. In der Kommis-
sion haben wir uns auf die Botschaft des Regierungsrates abgestützt. Erst im Verlauf der 
Vorbereitungen auf die Kommissionsarbeit haben wir uns intensiver mit den Kosten be-
schäftigt und eine eigene einfache Rechnung erstellt, die nachvollziehbar ist. Gemäss 
unserer Darstellung müsste die Erhöhung der Strassenverkehrsabgaben für den Bau der 
OLS 20 % betragen. Diese Rechnung präsentierten wir den Kommissionsmitgliedern. 
Andererseits wurde uns bewusst, und dies scheint noch viel gravierender zu sein, dass 
die Baukosten von 220 Millionen Franken auf einer Kostenschätzung basieren, was 
nach SIA-Norm eine Toleranz von plus/minus 25 % bedeutet. Wir sprechen also von ei-
ner Kostenspanne von 165 bis 275 Millionen Franken, und darin ist die Teuerung bis 
Bauabschluss nicht eingerechnet. Ich frage mich, warum wir eigentlich bereits in der jet-
zigen Phase eine Erhöhung der Strassenverkehrssteuer festlegen und dies nicht erst 
beim Vorliegen eines Kostenvoranschlages tun. Ausser dem Vorwurf, ein Störmanöver 
zur Verhinderung der von "Links-Grün" bekämpften Strasse zu starten, wurde kein Ein-
wand vorgebracht. Das ist nicht die Art von Politik, die wir pflegen. Wenn schon Geld für 
eine Strasse eingetrieben werden soll, muss dies mit realistischen Zahlen geschehen, 
die nachvollziehbar sind. Wir würden uns einem Volksentscheid zum Bau der OLS 
selbstverständlich fügen, verlangen dann aber auch kostendeckende Zahlen, die unse-
res Erachtens bei einer Erhöhung um 10 % nicht gegeben sind. Wir sind keine Berufspo-
litiker und schöpfen aufgrund der Aussagen des zuständigen Regierungsrates Dr. Jakob 
Stark Argwohn, wenn wir mit Ausnahme der dargelegten Zahlen weder in der Botschaft 
noch in der Kommission mehr erfahren. Die mündliche Aussage, dass alles stimme und 
von Ökonom Dr. Christoph Tobler (notabene SVP-Kollege, was wir beanstanden) auf 
Herz und Nieren geprüft worden sei, vermag uns nicht zu beruhigen. Die Zeit zwischen 
der Kommissionssitzung und der Behandlung im Rat war zu kurz, um uns seriös mit den 
Kosten auseinander setzen zu können, dies auch in Anbetracht dessen, dass die 1. und 
die 2. Lesung in nur einer Kommissionssitzung stattfanden. Ein solches Vorgehen wäre 
höchstens bei völlig unbestrittenen kleinen Gesetzesänderungen akzeptabel, jedoch 
nicht, wenn Zahlenmaterial fehlt oder Unklarheiten bestehen. Am vergangenen Montag 
gab es noch die Möglichkeit, die Berechnungs- und Finanzierungsunterlagen bei der 
stellvertretenden Generalsekretärin des Departementes für Bau und Umwelt einzuse-
hen. Eine Überprüfung innerhalb dieser kurzen Zeit ist aber schlicht nicht möglich. Es 
braucht Zeit, alles Revue passieren zu lassen und darüber nachzudenken. Ich frage 
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mich, weshalb die Zahlen nicht früher bekanntgegeben wurden. Wir haben Regierungs-
rat Dr. Jakob Stark zweimal darauf angesprochen und ihn gebeten, uns die Zahlen auf 
elektronischem Weg zugänglich zu machen. Wir staunen auch über unsere bürgerlichen 
Ratskollegen, die doch sonst in der Budgetdebatte jeden Franken hinterfragen. Dass sie 
ohne genaue Zahlen der Erhöhung der Strassenverkehrsabgaben zustimmen wollen, 
überrascht uns. Es täte unserer Arbeit gut, jetzt einen Marschhalt einzuschalten, um das 
Geschäft noch einmal in einer weiteren Kommissionssitzung zu durchleuchten. Dies sind 
wir auch denjenigen schuldig, welche die Strasse dann auch gegen ihren Willen bezah-
len müssen. Auch der Netzbeschluss kann warten. Es ist nicht angebracht, ein solches 
Eiltempo anzuschlagen. 
 
Diskussion zur Rückweisung: 
Eugster, CVP/GLP: Den Vorwurf, dass die Kommission nicht gut und unter Zeitdruck 
gearbeitet habe, weise ich in aller Form zurück. Wir haben darüber abgestimmt, ob die 
1. und die 2. Lesung am gleichen Tag erfolgen sollen. Ich verweise auf das Protokoll der 
vorberatenden Kommission, wo es heisst: "Ich (Präsidentin Erni) stelle den Antrag, dass 
das Gesetz heute in erster und zweiter Lesung beraten wird. Dies ist einstimmig be-
schlossen. Nach der Pause werden wir mit der zweiten Lesung fortfahren." Kantonsrat 
Dr. Wälti war auch dabei, und es ist jetzt nicht fair, zu sagen, dass alles im Eiltempo 
über die Bühne ging. Die grosse Mehrheit der vorberatenden Kommission ist auch von 
den Zahlen überzeugt. Man hat nämlich den Vorschlag, die Strassenverkehrsabgaben 
um 20 % zu erhöhen, nicht mit 10:3, sondern mit 11:2 Stimmen abgelehnt. Darum ist 
das, was hier passiert, wirklich nur ein Scheingefecht. Ich bitte Sie, den Rückweisungs-
antrag abzulehnen. 
 
Thalmann, SVP: Ich spreche im Namen der SVP-Fraktion, die einstimmig gegen den 
Rückweisungsantrag Wälti ist, den wir lediglich als taktische Massnahme in einem be-
reits begonnenen Abstimmungswahlkampf betrachten.  
 
Kappeler, GP: Die Grüne Fraktion unterstützt den Rückweisungsantrag. Für uns stehen 
der Antrag auf Rückweisung und der Antrag auf Erhöhung um 20 % in einem inneren 
Zusammenhang. Es wäre wirklich sinnvoll, ein bisschen Tempo herauszunehmen, um 
Zeit für Abklärungen zu gewinnen. Tatsächlich gibt es Fragezeichen in Bezug auf die Fi-
nanzierung. Ich habe schon erwähnt, dass bis 2060 mit permanent sich erhöhenden 
Einnahmen gerechnet wird und mit der vorgeschlagenen Steuererhöhung nach Abzug 
für Unterhalt und Betrieb 1,9 Millionen Franken pro Jahr für den Bau übrig bleiben. Es 
wäre gut, wenn die vorberatende Kommission noch einmal darüber diskutieren könnte. 
Wenn der Stimmbürger zur OLS schon ja sagen soll, braucht es eine weniger zweckop-
timistische Finanzierung und in einem kürzeren Zeitraum. Andererseits wäre es unseres 
Erachtens auch nicht ganz seriös, heute über eine Erhöhung um 20 % beschliessen zu 
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müssen, denn dazu fehlen uns sämtliche rechnerische Grundlagen. Deshalb würde sich 
die Grüne Fraktion der Stimme enthalten, falls eine Erhöhung um 20 % beantragt wer-
den sollte. 
 
Bruggmann, SP: Die Kommission hat in nur einer Sitzung das Geschäft durchberaten. 
Das momentane Motto der Strassenbaubefürworter im Thurgau lautet: "Gring abe u 
seckle." Es kann nicht schnell genug gehen. Rund um die BTS/OLS und ihre Finanzie-
rung wird gebastelt was das Zeug hält. Jüngstes Beispiel ist das Zustandekommen des 
Kommissionsberichtes der Raumplanungskommission zum Netzbeschluss, ein weiteres 
Teil im "Hauderi-Puzzle" rund um die Strassenvorlagen. Im Kommissionsbericht zu den 
Strassenverkehrsabgaben heisst es so schön, dass die Mehrheit der Kommission Ver-
trauen in die regierungsrätlichen Zahlen habe. Zudem habe Dr. Christoph Tobler die 
Zahlen auf Herz und Nieren geprüft. Daher seien sie plausibel und robust. Ein "Tobler'-
sches" Gutachten lag aber weder der Kommission noch uns vor. Plausibel und robust ist 
für mich daher nur der parteipolitische Zusammenhang zwischen dem Gutachter und 
dem "Strassenbauminister". Der Sack, den wir im Moment schlagen, ist ganz fest zuge-
schnürt. Regierungsrat Dr. Stark lässt uns nicht hineinschauen. Deshalb gilt: Vertrauen 
ist gut, eine unabhängige Kontrolle ist besser. Die Kommission soll Gelegenheit erhal-
ten, Transparenz zu schaffen, die Zahlen und das Gutachten genau unter die Lupe zu 
nehmen und uns dann einen gut begründeten Vorschlag zu machen. Ich bitte Sie, den 
Rückweisungsantrag zu unterstützen. 
 
Dr. Munz, FDP: Ich bitte Sie, den Antrag auf Rückweisung abzulehnen. Wir haben zur 
vorliegenden Geschichte eine Stellungnahme an den Regierungsrat erstatten können. 
Ich nehme an, dass dies die SP auch getan hat. Die Botschaft liegt schon längere Zeit 
vor. Sie ist umfassend. Wenn die SP auf eine Erleuchtung wartet, dann wartet sie noch 
lange. Seien Sie doch einfach ehrlich: Es geht um Verzögerung. Bringen Sie nicht ir-
gendwelche Argumente, die tendenziell an politische Heuchelei erinnern. Ehrlichkeit ist 
auch in dieser Hinsicht das Beste. 
 
Schlatter, CVP/GLP: Ich frage das "links-grüne" Lager, weshalb es nicht die Über-
gangsklausel streicht und sich dafür einsetzt, dass die Strassenverkehrsabgaben ohne-
hin um 10 % gesteigert werden, wenn es in dieser Sache wirklich seriös politisieren will, 
wie dies Kantonsrat Dr. Wälti behauptet. Das wäre der sachlich korrekte Antrag, nach-
dem dieses Lager immer und immer wieder die Strassenverkehrsabgaben hat erhöhen 
wollen. Wenn es heute nur deshalb dagegen ist, weil es damit eine Strasse verhindern 
möchte, dann ist das nicht sauber. Es schiesst aus allen Rohren, um uns quasi ein 
schlechtes Gewissen zu machen. Es will jedoch verhindern, nicht gestalten, und dies 
muss es sich vorwerfen lassen. 
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Kommissionspräsidentin Erni, GP: Ich finde es schade, dass der Vorwurf der fehlenden 
Unterlagen erst jetzt gemacht wird. Die vorberatende Kommission wäre dafür an sich der 
richtige Ort gewesen. In der Sache frage ich mich, ob es konkret etwas bringt, die Zah-
len nochmals anzuschauen, doch enthalte ich mich natürlich einer Empfehlung. 
 
Regierungsrat Dr. Stark: Ich lege Wert darauf, Folgendes festzuhalten: Ich habe gesagt, 
dass die Zahlen bereitliegen. Ich weiss nicht, weshalb eine Verzögerung eingetreten ist. 
Im Übrigen hat Kantonsrat Giuliani, wenn ich richtig orientiert bin, einen oder sogar zwei 
Berichte erhalten. Wir haben am Anfang der Finanzierungsdebatte einen dicken Bericht 
mit allen Varianten und Vorschlägen erarbeitet, der, und das werden Sie sicher verste-
hen, nicht für den Grossen Rat bestimmt ist. Jenen Bericht, der die Grundlage des regie-
rungsrätlichen Beschlusses bildete, haben wir abgegeben. Wichtig ist auch noch der 
Hinweis, dass die Arbeiten zusammen mit dem DJS und dem DFS gemacht wurden. Die 
Finanzverwaltung war immer involviert. Wir diskutieren heute im Rahmen eines Netzbe-
schlusses über die Finanzierung, wobei wir eigentlich schon sehr weit mit der Kosten-
schätzung sind. Sie müssen bedenken, dass es, wenn es zum Bau der OLS kommt, ei-
nen Kredit braucht, den der Grosse Rat sprechen muss. Alle Finanzierungsfragen wer-
den also nochmals auf dem Tisch sein. Dann werden wir die Gewähr haben, mit einer 
10%igen Steuererhöhung rechnen zu können. Auch ich teile die Meinung, dass man die 
Sache zu jenem Zeitpunkt nochmals ganz gründlich anschauen muss. Insofern fällt heu-
te nur ein Vorentscheid auf der Ertragsseite. 

Diskussion zur Rückweisung - nicht weiter benützt. 

Abstimmung: Der Rückweisungsantrag Wälti wird mit 87:28 Stimmen abgelehnt. 
 
Giuliani, SP: Im Namen der SP-Fraktion stelle ich den Antrag, die Strassenverkehrsab-
gaben um 20 % zu erhöhen. Der Kanton Thurgau weist die sechstgünstigsten Strassen-
verkehrsabgaben in der Schweiz auf. Der private Individualverkehr soll aber nach Mög-
lichkeit vermindert und so weit wie möglich auf den öffentlichen Verkehr verlagert wer-
den. Ein ökologischer Gesamtverkehr wird nicht über möglichst günstige Abgaben ge-
stützt, eine Anpassung der Verkehrssteuerabgaben nach oben wird vom Volk goutiert 
und verstanden. Der Kanton Thurgau geht mit dem Ökobonus, einem Bonus-/Malus-
system von 50 % für Fahrzeuge mit der Energieeffizienz Klasse A respektive mit einem 
Rabatt von 25 % für Autos in der Klasse B, Fahrzeuge in den Klassen F und G zahlen 
dementsprechend mehr, immerhin einen vernünftigen und ökologischen Weg. Demge-
genüber steht aber systemfremd die erwähnte günstige Platzierung im schweizerischen 
Vergleich. Eigentlich sollten wir als fortschrittlicher Kanton mindestens durchschnittliche 
Verkehrsabgaben aufweisen. Selbst nach der verlangten Erhöhung um 20 % wären un-
sere Verkehrssteuerabgaben noch unter dem schweizerischen Mittelwert. Wie schon 
erwähnt, sind uns leider in der vorberatenden Kommission genaue Zahlen zur Finanzie-
rung der OLS nicht vorgelegen. Es blieb uns nichts anderes übrig, die Finanzierung mit-
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tels einer einfachen, aber gut nachvollziehbaren Berechnung zu überprüfen. In der Bot-
schaft wird von Erstellungskosten von 220 Millionen Franken gesprochen. Schon hier 
gehe ich davon aus, dass im optimalen Fall bei Bauvollendung in zehn Jahren und ei-
nem Teuerungssatz von jährlich 1,2 % bereits von 242 Millionen Franken gesprochen 
werden muss. Wenn die Kostenungenauigkeit von plus/minus 25 % mitgezählt wird, re-
den wir im schlechtesten Fall von 302 Millionen Franken, einem satten Drittel mehr. Bei 
einer jährlichen Abschreibung von 2,5 % unter Berücksichtigung des baulichen und be-
trieblichen Unterhaltes ergibt die Rechnung eine Erhöhung der Strassenverkehrsabga-
ben um annähernd 20 % und würde bedeuten (Zahlen aus der Botschaft): Ein Opel der 
Mittelklasse, Energieeffizienz B, der bisher im Jahr Fr. 180.-- Verkehrssteuer kostete, 
würde mit der vorgelegten Gesetzesanpassung Fr. 19.-- im Jahr mehr kosten und mit ei-
ner Erhöhung um 20 % nochmals Fr. 19.-- mehr. Zum Vergleich: Der Wiederverkaufs-
wert nach einem Jahr liegt rund 25 % tiefer als der Neuwert, was Abschreibungskosten 
von rund Fr. 7'000.-- bedeuten. Der Garagenplatz kostet Fr. 1'440.-- im Jahr. Ich könnte 
noch Versicherungen, Unterhaltskosten etc. aufzählen. Daraus ergibt sich, dass eine Er-
höhung der Strassenverkehrsabgaben um 20 % mit gutem Gewissen vertreten werden 
kann und in der Gesamtkostenrechnung eines Fahrzeuges überhaupt nicht ins Gewicht 
fällt. Ich hoffe sehr, dass der Grosse Rat dies ebenfalls so sieht und dem Antrag auf Er-
höhung der Strassenverkehrsabgaben um 20 % für eine allfällig sichere, risikoarme und 
kostendeckende Finanzierung der OLS zustimmt. 
 
Möckli, FDP: Die Vermutung von Kantonsrat Giuliani, dass die Einnahmenseite nicht 
stimmt, trifft nicht zu. Die Bonuszahlungen, von denen die Autofahrer profitieren, sind auf 
vier Jahre begrenzt, und die Maluszahlungen für Autos mit einem Mehrverbrauch wer-
den auf "Lebzeit" des Fahrzeuges berechnet. Alle Zahlen sind, soweit wir sie überprüfen 
konnten, auf der sicheren Seite. Ich bitte Sie deshalb, den Antrag Giuliani abzulehnen. 
Im Übrigen verstehe ich nicht, dass ausgerechnet Kantonsrat Giuliani, der von der be-
stehenden Umfahrung Diessenhofen profitieren kann, eine OLS verhindern will. 
 
Regierungsrat Dr. Stark: Es ist nicht nötig, Geld auf Vorrat einzuziehen. Man hat auch in 
der Kommission darüber diskutiert. Der Anlass für die Erhöhung um 10 % ist klar und die 
Kostenseite in dieser Phase sehr gut, weshalb sich keine weitere Erhöhung aufdrängt. 
Darum bitte ich Sie, den Antrag Giuliani abzulehnen. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 

Abstimmung: Der Antrag Giuliani wird mit grosser Mehrheit abgelehnt. 
 
I. 
Ziffer 1: § 7 
Diskussion - nicht benützt. 
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Ziffer 2: § 9 
Diskussion - nicht benützt. 
 
Ziffer 3: § 10 Abs. 2 
Diskussion - nicht benützt. 
 
II. 
Diskussion - nicht benützt. 
 
Präsident: Wir haben die Gesetzesänderung in 1. Lesung durchberaten. Möchte je-
mand auf einen Paragraphen zurückkommen? Das ist nicht der Fall. 
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5. Antrag gemäss § 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates von Josef 
Gemperle vom 11. Mai 2011 "Konzept Biomasse Thurgau" (08/AN 17/351) 

 
Beantwortung 
 
Präsident: Die Antwort des Regierungsrates liegt schriftlich vor. Ich eröffne die Diskus-
sion. Das Wort hat zuerst der Antragsteller. 
 
 
Diskussion 
 
Gemperle, CVP/GLP: Ich arbeite im Kernteam am Lilienberg in Ermatingen bei der Or-
ganisation eines sechsteiligen Zyklus zur Energiewende mit. Am ersten Kolloquium letz-
te Woche haben wir Prof. Alexander Wokaun, Leiter Forschungsbereich "Allgemeine 
Energie" des Paul Scherrer Institutes (PSI), verpflichtet. Das PSI gehört zum Bereich der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule und ist mit seinen 1'300 Mitarbeitern das 
grösste nationale Forschungsinstitut und das einzige seiner Art in der Schweiz. Prof. 
Alexander Wokaun bezeichnete in seinem hochkarätigen Referat und auch auf entspre-
chende Fragen der Teilnehmer den Bereich "Biomasse" als jenen Bereich, in welchem 
aufgrund der vorhandenen Potenziale und Technologien sofort Projekte umgesetzt wer-
den könnten und auch sofort umgesetzt werden müssten. Noch weiter ging der Regie-
rungsrat in dem von uns verlangten Konzept zur verstärkten "Förderung erneuerbarer 
Energien und der Energieeffizienz". Der Regierungsrat billigte 2007 kurzfristig eigentlich 
nur gerade dem Bereich "Biomasse" ein wirklich ernst zu nehmendes Potenzial zu, und 
er hat deshalb auch eine entsprechende Stelle am Arenenberg eingerichtet. Trotzdem 
sind wir heute, Stand Februar 2012, noch nicht wesentlich weiter gekommen. Zwar wis-
sen wir nach wie vor, dass die grossen Potenziale vorhanden sind, vor allen in unserem 
Kanton Thurgau. Mit der Umsetzung der entsprechenden Projekte hapert es aber be-
denklich. Insbesondere scheinen auch die im Kantonalen Richtplan verankerten Ziele 
des Regierungsrates in Gefahr zu geraten. Mit der Verabschiedung des Richtplanes 
wurden die strategischen Ziele auch vom Grossen Rat gutgeheissen. Es lohnt sich, die-
se Ziele nochmals aufzuführen: 1. Nährstoffe müssen dem Kreislauf in geeigneter Form 
wieder zugeführt werden. 2. Die Vergärung mit Nutzung der Energie ist der reinen Kom-
postierung vorzuziehen. 3. Hofdünger soll, soweit angemessen, energietechnisch ge-
nützt werden. 4. Anlagestandorte sind möglichst gemeindeübergreifend zu realisieren, 
wobei zu beachten ist, dass kurze Transportwege und keine Überkapazitäten entstehen. 
Aufgrund der geschilderten Ausgangslage ist klar, dass zurzeit von einer breiten Umset-
zung im Bereich "Biomasse" nicht die Rede sein kann und dass auch die Gefahr be-
steht, dass die im Richtplan gemachten Vorgaben nicht erreicht beziehungsweise nicht 
eingehalten werden können. Das ist ein Zustand, welcher aufgrund der Abhängigkeiten 



 Protokoll des Grossen Rates vom 29. Februar 2012 

 76/28 

und Aussichten im Energiebereich auf gar keinen Fall hingenommen werden kann. Ich 
habe deshalb mit den wichtigsten Akteuren im Bereich "Biomasse" das Gespräch ge-
sucht und unter Zuzug von Fachleuten aus der Branche und auch von ausserkantonalen 
Spezialisten den vorliegenden Antrag formuliert. Aufgrund der Tatsache, dass im Thur-
gau in den letzten Jahren im Bereich "Biomasse" praktisch keine Fortschritte in der Um-
setzung möglich geworden sind, brauchen wir dieses kurze Timeout mit der Erarbeitung 
eines Konzeptes, um es danach aufgrund der Schlussfolgerungen um so wirkungsvoller 
umzusetzen. Die Erarbeitung des Konzeptes wird, soweit mir bekannt, von allen Akteu-
ren und insbesondere auch vom Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau und von der Ax-
po Kompogas AG unterstützt. Die grosse Chance, unter Einbezug von allen wichtigen 
Akteuren und aufbauend auf den bestehenden Studien und Abklärungen ein gemeinsa-
mes Konzept im Bereich "Biomasse" zu erarbeiten, sollte unbedingt genützt werden. 
Das Konzept zur optimalen energetischen Nutzung von biogenen Abfällen wie Speise-
reste, Küchenabfälle, Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, Grüngut, was vor allem die 
Gemeinden betrifft, Abfälle aus Landschaftspflege, tierische Nebenprodukte, Altholz, 
Restholz usw. sowie Hofdünger als sinnvolle Ergänzung der thurgauischen Energiever-
sorgung mit Strom, Wärme und zur Gasnetzeinspeisung, sollte natürlich baldmöglichst 
vorliegen, denn wir sollten aufgrund der aktuellen Situation im Energiebereich endlich 
auch Projekte umsetzen können. Um nachhaltige Investitionen auszulösen, braucht es 
Vertrauen und Sicherheit. Die gegenwärtige Situation in diesem Bereich ist aber geprägt 
von Misstrauen und Unsicherheit. Der Wille aller Akteure ist spürbar, gemeinsam und 
zügig ein Konzept zu erarbeiten, damit ein günstiges Klima für Investitionen und nach-
haltige Lösungen geschaffen werden kann. Damit wird keinesfalls ein gesunder Wettbe-
werb ausgeschaltet, aber die Chance besteht, dass auf echt thurgauische Art die Vor-
aussetzungen zur Umsetzung von innovativen und wirtschaftlich tragfähigen Lösungen 
geschaffen werden können. Es ist spät. Wie bereits erwähnt sind zu viele Jahre ohne 
nennenswerte Investitionen in Bereich "Biomasse" vergangen. Es ist aber nicht zu spät. 
Wir sollten diese Chance nützen, um die Unsicherheiten zu beseitigen. Ich danke dem 
Regierungsrat für die gute Aufnahme des breit abgeklärten Vorstosses. Ich danke auch 
dem Grossen Rat für eine klare Überweisung des Antrages. Die CVP/GLP-Fraktion un-
terstützt den Antrag einstimmig. 
 
Komposch, SP: Aufbauend auf den Ergebnissen der Studie "Potenziale der energeti-
schen Nutzung biogener Abfälle im Kanton Thurgau" und der daraus resultierenden Er-
kenntnis eines grossen ungenützten Energiepotenziales beantragt Kantonsrat Gemperle 
zu Recht ein Konzept zur Nutzung von Biomasse. Die klare Unterstützung des Vorstos-
ses durch den Grossen Rat und dem Antrag der Erheblicherklärung durch den Regie-
rungsrat setzen ein eindeutiges Zeichen. Die SP-Fraktion möchte dem Kanton an dieser 
Stelle für die schon getroffenen Massnahmen, wie sie der Bericht auch ausweist, loben 
und ihm diesbezüglich ihre Wertschätzung aussprechen. Gleichzeitig vertreten wir aber 
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einstimmig die Meinung, dass die noch vielen offenen Fragen und die grosse Planungs-
unsicherheit ausgeräumt werden müssen und die Konkretisierung und Synergienutzung 
von Projekten vorangetrieben werden soll. Und dies mittels des geforderten Konzeptes. 
Gerne erinnere ich an dieser Stelle auch an ein Commitment dieses Rates in Bezug auf 
die Nutzung von Biomasse zu einem Vorstoss von Altkantonsrat Dickenmann mit dem 
Titel: "Volle Tanks und leere Teller". Diesbezüglich hat sich der Rat für eine sinnvolle 
Nutzung von Biomasse ausgesprochen, ein Teilaspekt des heutigen Themas. Die SP-
Fraktion unterstützt den Antrag Gemperle einstimmig. 
 
Kappeler, GP: Mein Dank geht an den Antragsteller. Die Ziele, welche er mit seinem 
sehr sinnvollen Antrag verfolgt, decken sich mit zentralen Anliegen der Grünen wie die 
Förderung erneuerbarer Energie, dezentrale Energieversorgung, Vermeidung unnötiger 
Transporte, Nutzung von Abfällen zur Gewinnung von Energie oder für ein sinnvolles 
Recycling und die Stärkung der bäuerlichen Betriebe durch landschafts- und naturscho-
nende zusätzliche Einkommensmöglichkeiten. Stichwort: "Vom Landwirt zum Energie-
wirt". Wir möchten aber auch dem Regierungsrat danken, der gewillt ist, ein Konzept zur 
Verwertung der Biomasse auszuarbeiten. Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu ei-
nem weitgehend energieautarken, sauberen Thurgau und zur 2000-Watt-Gesellschaft. 
Die GP-Fraktion ist für Erheblicherklärung des Antrages Gemperle. Als Münchwiler und 
als Thurgauer habe ich noch eine Bitte. Es wäre an der Zeit, dass der Münchwiler Be-
trieb, welcher aus Schlachtabfällen Biogas für die ganze Region Wil und den Hinterthur-
gau produziert, in diesem Konzept gebührend berücksichtigt wird. Er verfügt über die nö-
tigen Transportkapazitäten und über einen effizienten und innovativen Produktionspro-
zess. Dies im Gegensatz zu der ökologisch wie ökonomisch gelinde gesagt fragwürdigen 
Anlage, welche in Bazenheid geplant wird. 
 
Oswald, FDP: Ich spreche für die FDP-Fraktion. Die optimale energetische Nutzung von 
biogenen Abfällen macht Sinn und soll gefördert werden. Es ist wichtig und richtig, dass 
die Landwirtschaft nicht dazu übergeht, biogene Abfälle für überdimensionierte Anlagen 
zu produzieren. Es geht nicht an, dass Lebensmittel für die Energienutzung produziert 
werden. Es macht auch wenig Sinn, biogene Abfallprodukte über grosse Distanzen zu 
transportieren. Mit dem Bau von zentralen grossen Anlagen könnte sicher ein energe-
tisch optimierter Betrieb realisiert werden. Die bestehenden, meist gut funktionierenden 
Anlagen müssen aber in die Gesamtschau mit einbezogen werden. Die optimale stoffli-
che und energetische Nutzung von biogenen Abfällen und Hofdüngern erfordert eine 
Übersicht und Koordination über den ganzen Kanton und angrenzende Regionen. Die 
Betreiber von Kovergärungsanlagen müssen flexibel auf Veränderungen im Markt rea-
gieren können. Sie brauchen aber auch eine minimale Sicherheit für die Lieferung von 
biogenen Abfallprodukten für einen vernünftigen Betrieb ihrer Anlagen. Wettbewerb ist 
wichtig und sinnvoll, wenn aber ein Verteilkrieg mit Abfallprodukten entsteht, können die 
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Kovergärungsanlagen, welche wie wir alle wissen über die kostendeckende Einspeise-
vergütung (KEV) staatlich unterstützt werden, nicht wirtschaftlich betrieben werden. In 
diesem Sinne teilt die FDP-Fraktion die Schlussfolgerung des Regierungsrates, dass mit 
einem Konzept "Biomasse Thurgau" Schwachstellen und Lücken, aber auch das einge-
schränkte Potenzial für zusätzliche Grossanlagen aufgezeigt werden soll. Wichtig ist ei-
ne realistische Beurteilung und kein Wunschdenken. Die FDP-Fraktion unterstützt den 
Antrag, das Konzept "Biomasse Thurgau" zu erstellen und den erforderlichen Nachtrags-
kredit über Fr. 55'000.-- zur Ausführung freizugeben, obwohl wir alle wissen, dass dieses 
Konzept bereits viel früher hätte erstellt werden sollen. 
 
Strupler, SVP: Ich vertrete die Meinung der SVP-Fraktion. Die Beantwortung des Regie-
rungsrates ist ausführlich ausgefallen. Das war aber schon beim Bericht über die Poten-
ziale der energetischen Nutzung biogener Abfälle und Hofdünger so. Die Schlussfolge-
rungen des Berichtes wurden und werden aber nicht umgesetzt. Ich möchte einen Punkt 
herausheben: Anlagestandorte sind möglichst gemeindeübergreifend zu realisieren, wo-
bei zu beachten ist, dass kurze Transportwege und keine Überkapazitäten entstehen. 
Nun wurde aber in Weinfelden eine Biogasanlage bewilligt, welche mit ihrer Grösse klar 
gegen den Grundsatz "dezentrale Verwertung" verstösst. Durch den geplanten Bau die-
ser Anlage ist die Nachfrage nach Kosubstrat für Vergärungsanlagen grösser als vor-
handen. So wird sich jeder, der im Sinne hat, eine solche Anlage zu bauen, fragen, ob er 
überhaupt zum Kosubstrat gelangt. Das ist die Quintessenz, welche das Konzept nun 
lösen sollte. Aber es muss auch umgesetzt werden. Tatsache ist, dass alle Biogasanla-
gen, welche irgendwo rentabel geführt werden, sogar mit finanzieller Unterstützung auch 
im Ausland nur funktionieren, wenn Mais- oder Grassilage "gefüttert" wird. Die Wahrheit 
ist nicht weit her, dass aus Grüngut, welches uns von verschiedenen Herstellern ver-
sprochen wird, Gas entsteht. Ich frage den Regierungsrat, ob er gewillt ist, wenn er die 
Fr. 55'000.-- ausgibt, das Konzept umzusetzen und auch mehr für die Energie aus Bio-
masse zu bezahlen. Denn die Biomasse ist heute teurer als Energie aus Photovoltaikan-
lagen, Windkraft oder aus Kleinkraftwerken. Bei einem Ja zu dieser Frage sind wir klar 
für die Überweisung des Antrages und für die Erarbeitung eines solchen Konzeptes. 
 
Rupp, EVP/EDU: In die zurzeit laufenden Diskussionen über erneuerbare Energien 
muss zwingend auch die Biomasse mit einbezogen werden. Laut einer Studie aus dem 
Jahr 2008 ist ein sehr grosses Potenzial an biogenen Abfällen sowie Hofdünger vorhan-
den. In der Ostschweiz, namentlich auch im Kanton Thurgau, werden schon einige An-
lagen mit Erfolg betrieben. Aufgrund der erwähnten Studie hat der Regierungsrat im 
Kantonalen Richtplan von 2009 für die biogenen Abfälle sowie Hofdünger Grundsätze 
festgelegt, welche Kantonsrat Gemperle bereits aufgezählt hat. Damit diese Planungs-
grundsätze umgesetzt werden, verlangt der Antragsteller vom Regierungsrat ein Kon-
zept über die optimale energetische Nutzung von biogenen Abfällen und von vergär-
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baren Hofdüngern. In seiner Antwort weist der Regierungsrat auch darauf hin, dass reine 
Hofdüngeranlagen nicht wirtschaftlich betrieben werden können. Ergänzend zum ver-
langten Konzept soll abgeklärt werden, ob das grosse restliche Potenzial der Hofdünger 
nicht mit dezentralen Kleinbiogasanlagen als reine Hofdüngeranlagen genützt werden 
können. Der Regierungsrat will im Konzept auch die Nutzung von Abwärme berücksich-
tigen. Das ist sehr zu begrüssen, gibt es doch auch auf diesem Gebiet grosses Potenzi-
al, beispielsweise für die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) sowie Industrie- und Ge-
werbebetriebe. Die EVP/EDU-Fraktion unterstützt den Antrag Gemperle einstimmig. 
Meine persönliche Anmerkung zu den biogenen Abfällen: Diese Abfälle stammen zu 
grossen Teilen aus Gastrobetrieben und der Lebensmittelindustrie. Leider ist es so, dass 
ein Teil der Biomasse auch aus Überproduktion stammt, das heisst, dass auch einwand-
freie Lebensmittel in den Vergärungsanlagen landen. Wir sollten uns also auch Gedan-
ken über unser Konsumverhalten machen. 
 
Vögeli, FDP: Der Regierungsrat schreibt, dass er gewillt sei, ein auf die Thurgauer Ver-
hältnisse und Bedürfnisse abgestimmtes Konzept ausarbeiten zu lassen. Dieser Wille 
ehrt den Regierungsrat, kommt aber leider spät. Obwohl sich das Bildungs- und Bera-
tungszentrum Arenenberg seit 2007 mit dem Thema befasst, wird leider konzeptlos ent-
schieden, so auch mit Bezug auf die Grossanlage der Axpo Kompogas AG in Weinfel-
den. Nachdem der Gemeinderat die reine Baute im September 2010 bewilligen musste, 
erteilte das Amt für Umwelt vor rund einem Jahr die Betriebsbewilligung. Die darin er-
wähnten Abgeberabsichtserklärungen von rund 14'000 Tonnen Gärsubstrat pro Jahr ba-
sieren zum Teil auf nicht nachvollziehbaren Liefermengen. Dazu kommen mit Sicherheit 
sehr lange Transportwege. Alles ohne klares Konzept. Ich bin davon überzeugt, dass 
sich im ländlichen Thurgau mit überdurchschnittlich vielen Landwirtschaftsbetrieben eine 
dezentrale Struktur aufdrängt. Es sollen Überkapazitäten vermieden und möglichst kurze 
Transportwege möglich sein. Auch die Wirtschaftlichkeit der Anlagen und der Wettbe-
werb sollen berücksichtigt werden. Sie sind kein unwesentlicher Teil des Marktes um 
diese biogenen Abfälle. Ich bin sehr gespannt, wie das Konzept "Biomasse Thurgau" 
des Regierungsrates aussehen wird. 
 
Schneider, SVP: Der Regierungsrat und alle Fraktionen sind sich einig, den Antrag 
Gemperle zu überweisen. Auch ich teile diese Auffassung, insbesondere angesichts der 
grossen Bedeutung, welche die Lebensmittelindustrie in unserem Kanton hat. Damit 
verbunden ist auch der entsprechende Anfall biogener Abfälle. Es liegt in unser aller In-
teresse, dass dieser gezielt eingesetzt wird, insbesondere auch im Zusammenhang da-
mit, dass wir den Strommix in den nächsten Jahren neu definieren müssen. Ich habe 
noch eine Anregung: Der Regierungsrat schlägt vor, das Konzept über einen Nachtrags-
kredit zu finanzieren. Meines Erachtens sollte man es dem Energiefonds belasten. Diese 
Ansicht teilt auch ein erheblicher Teil unserer Fraktion. Es liegt im Interesse eines ge-
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samten Energiekonzeptes, mit welchem man hier Fortschritte macht und einen gezielten 
Einsatz hat. 
 
Regierungsrat Dr. Stark: Die Verfügbarkeit der biogenen Abfälle und was damit ge-
schieht, ist in einem Konzept zu regeln. Damit ist der Regierungsrat sehr einverstanden. 
Auch der Grosse Rat unterstützt den Antrag Gemperle. Ich möchte aber davor warnen, 
das ganze "Heil" zu erwarten. Im Richtplan bestehen rechtliche Rahmenbedingungen 
und Grundsätze. Der Grund dafür, dass wir die Grundsätze nicht eins zu eins umgesetzt 
haben, liegt darin, dass eigentlich freier Markt herrscht. Überkapazitäten in Märkten sind 
normal. Das muss den Staat nicht kümmern. Wir sollten die Rahmenbedingungen ana-
lysieren und dafür schauen, dass wir die Biomasse gut verwenden können sowie mög-
lichst viel Energie produzieren. Dazu muss das Konzept Massnahmen enthalten, bei 
welchen der Staat noch eingreifen soll, beispielsweise, ob er die Biogasenergie stärker 
vergütet als auf Kantonsbasis. Das ist heute eidgenössisch geregelt. Der Bund gibt für 
Hofdüngervergärungen einfach wenig Geld aus, ergo werden diese nicht gebaut usw. Es 
gibt viele Fragen, und wir werden diese beantworten. Anschliessend wird es vielleicht 
am Grossen Rat sein, zu entscheiden, wie viel Planwirtschaft gewünscht wird, wie viel 
der Staat regelt und wie viel dem freien Unternehmertum überlassen wird. Ich plädiere 
für einen Mittelweg mit klaren Rahmenbedingungen. Aber wer sich auf dem Markt des 
Biogases bewegen will, muss sich auch bewusst sein, dass er bereits ein gewisses un-
ternehmerisches Risiko zu tragen hat. Da möchte ich alle Akteure ermuntern, künftig 
noch etwas mutiger zu sein. Betreffend Energiefonds habe ich bereits mit Regierungsrat 
Dr. Schläpfer besprochen, dass wir prüfen werden, ob wir das Geld aus dem Energie-
fonds nehmen können, denn das ist seine Domäne. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
 
Beschlussfassung 
 
Der Antrag wird mit 112:0 Stimmen erheblich erklärt. 
 
Präsident: Das Geschäft geht an den Regierungsrat zur Ausarbeitung des verlangten 
Konzeptes zuhanden des Grossen Rates. 
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Präsident: Wir haben die heutige Tagesordnung ganz abtragen können. Die nächste 
Ratssitzung findet am 14. März statt und wird als Halbtagessitzung durchgeführt. 
 
Es sind noch folgende Neueingänge mitzuteilen: 
- Einfache Anfrage von Moritz Tanner vom 29. Februar 2012 "Bewilligung für Inertstoff-

deponie". 
- Einfache Anfrage von Andrea Vonlanthen vom 29. Februar 2012 "Massnahmen ge-

gen das Falschwählen". 
 
 
Ende der Sitzung: 11.20 Uhr 
 
 
    Der Präsident des Grossen Rates 
 
 
 
 
    Die Mitglieder des Ratssekretariates 
 
 


